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Verbände demonstrieren anlässlich der Umweltministerkonferenz 

Weidehalter fordern Schutz vor dem Wolf 

„Der Wolf ist zurück. Wir tragen die Last!“ Diese alarmierende Botschaft überbringen heute 
Weidetierhalter aus acht Vereinen und Verbänden im Rahmen einer Demonstration vor dem 

Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt in Schwerin an die aktuell tagende 

Umweltministerkonferenz. Sie fordern ein klares politisches Bekenntnis zum Schutz von Nutztieren, 

Wildtieren und Menschen vor dem Wolf. Ein gemeinsames Positionspapier wurde zum symbolischen 

Zeitpunkt „Fünf vor Zwölf“ an den Vorsitzenden der Umweltministerkonferenz, Dr. Till Backhaus, 

übergeben. Es verdeutlicht, dass die Weidetierhaltung angesichts eines Wachstums des 

Wolfsbestandes von mehr als 30 % pro Jahr und einer Steigerung der Rissvorfälle um 120 % von 2019 

zu 2020 in existentieller Gefahr ist.  

Viele der demonstrierenden Weidetierhalter haben in den vergangenen Monaten selbst Wolfsrisse 

erlebt. „Grausam und schockierend“ sei es, die verletzten und getöteten Tiere vorzufinden, 

beschreibt Susanne Petersen, Vorsitzende des Landesschaf- und Ziegenzuchtverbandes und Chefin 

der Weideland Qualitz GbR. Ihre 400 Mutterschafe, 400 Jungschafe und 12 Angusrinder weiden auf 

rund 180 Hektar Grünland in 28 verschiedenen Parzellen. Viermal hat der Wolf bereits angegriffen 

und tragende Mutterschafe und einen Zuchtbock gerissen. „Der Zuchtbock lebte noch und die 
Vorstellung, dass er da bereits eine Weile so gelegen hat, mit aufgerissenem Bauch und 

herausquellenden Gedärmen war einfach schrecklich“, beschreibt Susanne Petersen.  

 Die Weide war mit einem Zaun mit fünf stromführenden Litzen gesichert. „Sie waren eng gespannt, 
da war kein Durchkommen. Der Wolf muss den Zaun übersprungen haben“, so Susanne Petersen. 

Allein in nächster Zeit plant sie auf circa 8000 Metern den Bau eines wolfsabweisenden Zaunes. Doch 

als größter Herdbuchzüchter Europas für Dorperschafe hat die Weideland Qualitz GbR stets rund 15 

Herden auf unterschiedlichen Flächen draußen auf der Weide. „Man kann natürlich dort überall 
einen Zaun wie in einem Zoo errichten. Aber das können nicht wir als Betrieb“, sagt die 
Weidetierhalterin. „Wir sind keine Zaunbaufirma.“ 

Die zentralen Forderungen der Unterzeichner des gemeinsamen Positionspapiers konzentrieren sich 

daher klar auf die beiden Seiten des Konfliktes zwischen Wolf und Weidehaltung: Einerseits muss der 

Wolfsbestand – unter anderem durch die Aufnahme des Wolfes ins Jagdrecht und eine Anpassung 

der FFH-Richtlinie– reguliert werden. Andererseits müssen Aufwand und Kosten des Herdenschutzes 

finanziell angemessen unterstützt werden. Dazu bedarf es u.a. einer praxisnahen Anpassung des 



zumutbaren Herdenschutzes, einer Kostenübernahme für die Unterhaltskosten von 

Herdenschutzhunden und einer umfassenden Entschädigung bei Wolfrissen. Aus Sicht der 

Weidehalter müssen zudem Lösungsstrategien für den Verlust von Wildtieren durch aufgerüstete 

Zäune entwickelt werden. 

Auch Susanne Petersen musste bereits im Zaun verendete und verletzte Hasen, Rehe, Schwäne oder 

Kraniche bergen. „Es ist jedes Mal schrecklich“, beschreibt sie. Die letzte Wolfsattacke auf ihre 
Herden, die erst drei Wochen zurückliegt, beunruhigt die Weidehalterin ebenfalls tief. Einer ihrer 

acht Herdenschutzhunde erlitt dabei Bisswunden im Gesicht. Für Susanne Petersen ist klar: „Sollte 
hier künftig ein Wolfsrudel angreifen, denken wir ans Aufgeben.“ 

„Die Rückkehr des Wolfes bedeutet für Weidetierhalter viele Probleme, erhebliche zusätzliche Arbeit 

und Kosten, Ängste und große emotionale Belastung“, fasst Jürgen Lückhoff vom Landesschaf- und 

Ziegenzuchtverband zusammen. „Gesellschaftliche Akzeptanz für den Wolf bedeutet auch ein 

gesellschaftliches Eintreten für vom Wolf verursachte Schäden“, spitzt Dr. Ingo Papstein, 
Aufsichtsratsvorsitzender der RinderAllianz zu. „Keiner zahlt einen zusätzlichen Wolfstaler, deshalb 
braucht es einen Ausgleich“, bringt es Dr. Manfred Leberecht, Vizepräsident Bauernverbandes, auf 

den Punkt. 

Mit der Weidehaltung von Rindern, Schafen, Ziegen und Pferden ist eine artgerechte Haltungsform 

mit wertvollen Beiträgen zum Erhalt der Artenvielfalt, zu Klimaschutz und Landschaftspflege durch 

die gestiegene Wolfspopulation in Gefahr. „Wiederkäuer sind geniale Grasverwerter und 
Weidewiesen großartige Biotope“, beschreibt Susanne Petersen. Die Tiere sorgen für eine natürliche 

Düngung, schaffen damit Lebensraum für zahlreiche Insekten und einen gedeckten Tisch für Vögel 

und andere Tiere. Die Beweidung wirkt der Verbuschung der Landschaft entgegen und trägt durch 

eine möglichst geschlossene Grasbedeckung maßgeblich zur Kohlenstoffspeicherung im Boden bei. 

Weidetierhaltung ist ein schützenswertes Gesamtpaket – damit sie eine Zukunft hat, ist jetzt 

politisches Handeln gefragt. 

 

Ansprechpartner:  

 
Bettina Schipke 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern 
Trockener Weg 1b 

17034 Neubrandenburg 

Tel.: 0395 4309212 

E-Mail: schipke@bv-mv.de 

 

Simone Witzel 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

Biopark e.V. 

Tel. 03843 245030 
E-Mail: witzel@biopark.de 

 

Dr. Sabine Schmidt 

Leiterin „Zucht Fleischrind“ MV 

RinderAllianz 

Tel. 03963 255933 

E-Mail: sschmidt@rinderallianz.de 

 

 

Stefanie Lanin 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

Bauernverband Mecklenburg Vorpommern  

Trockener Weg 1b 

17034 Neubrandenburg 

Tel.: 0395 4309228 

E-Mail: lanin@bv-mv.de 

Dr. Kathrin Naumann 

Presseteam „Land schafft Verbindung“ MV 

presseteam-mv@gmx.de 

Tel.: +49 1715595700 
 

Karoline Gehring 

Geschäftsführerin 

Pferdezuchtverband MV 

Te. 0381 44033871 

E-Mail: k.gehring@pferdezuchtverband-mv.de 

mailto:schipke@bv-mv.de
mailto:witzel@biopark.de
mailto:sschmidt@rinderallianz.de
mailto:presseteam-mv@gmx.de


Gemeinsame Forderungen und Positionen der Verbände 

 

Aktives Wolfsmanagement 

Wir brauchen dringen klare Ausführungshilfen zur Entnahme von Wölfen, die Rechtssicherheit und 

Handlungsorientierung schaffen. 

 
Praxisgerechter Leitfaden zur Wolfsentnahme 

Der Entwurf zum „Praxisleitfaden zur Erteilung artenschutzrechtlicher Ausnahmen“ ist praxisfern. 
Eine Entnahmeprüfung muss von Amts wegen, aber auch durch Antrag eines betroffenen 

Weidetierhalters erfolgen und sich nach dem Grundschutz richten.  

 

Aufnahme des Wolfes ins Jagdrecht 

Wölfe haben nur in jenen Ländern eine Scheu vor dem Menschen, in denen sie bejagt werden.  

 

Transparenz bei Wolfsdaten 
Wir fordern eine öffentlich einsehbare Datenbank zu Wolfsinformationen wie Rissvorfällen, die 

Zuordnung zu Wölfen und Rudeln sowie die Überwindung von Herdenschutzmaßnahmen. 

 

Voraussetzung für Entnahme durch Umsetzung der FFH-Richtlinie 

Wir fordern eine 1:1 Umsetzung der FFH-Richtlinie im Bundesnaturschutzgesetz. Die Aufnahme des 

Art. 16 Abs. 1 Buchstabe e) ist als Voraussetzung für eine Entnahme notwendig. 

 

Anpassung der FFH-Richtlinie 

Die Listen der FFH-Richtlinie von 1992 spiegeln nicht die positive Entwicklung des europaweiten 

Wolfsbestandes wider. Eine Anpassung, zumindest aber Umstufung des Wolfes von Anhang IV in 
Anhang V ist unbedingt notwendig. 

 

Feststellung des günstigen Erhaltungszustandes und Einführung einer Bestandsobergrenze 

Wolfsdichte und die jährlich um ca. 30% steigende Population in Deutschland sind aus unserer Sicht 

Grund genug, um den günstigen Erhaltungszustand festzustellen.  

 

Flächendeckender, vorbeugender Herdenschutz 

Maßnahmen dürfen nicht auf bestimmte Gebiete begrenzt, Förderung, Beratung und Aufklärung nicht 

erst nach erfolgten Übergriffen durch den Wolf gewährt werden. 

 
Praxisnahe Anpassung eines zumutbaren Herdenschutzes 

Herdenschutzmaßnahmen müssen sich an betrieblichen und örtlichen Gegebenheiten orientieren.  

 

Lösungsstrategien für Wildtiere  

Das massive Aufrüsten der Zäune sorgt für zahlreiche Verluste von Wildtieren wie Igeln, Hasen, Kröten 

und Rehen. Wir fordern eine Kostenübernahme für die Versorgung sowie Lösungsstrategien. 

 

Finanzielle Entlastung und Förderung der Weidetierhalter 

Wir brauchen dringend eine Entlastung der Betriebe für die zusätzliche Arbeitsbelastung und eine 

Förderung der laufenden Kosten für den Unterhalt von Herdenschutzhunden.  
 

Umfassende Entschädigung bei Wolfsrissen  

Nicht nur der Marktwert der Tiere, sondern auch Folgeschäden sowie die Weidehaltung von Milch-

Kühen sollten Berücksichtigung finden.  

 

Klärung der Haftung für Schäden durch aufgeschreckte Weidetiere 

Haftet der landwirtschaftliche Betrieb für Verkehrsunfälle mit Verletzten oder gar Toten infolge 

aufgeschreckter Weidetiere, kann dies den wirtschaftlichen Ruin bedeuten.  

  



HINTERGRUND – RISSVORFÄLLE UND WOLFSVORKOMMEN  
 

Rissvorfälle in Mecklenburg-Vorpommern 

 

Jahr Vorfälle Getötete 

Nutztiere 

Verletzte 

Nutztiere 

2007 6 21 3 

2008 4 29 12 

2009 1 11 8 

2010 0 0 0 

2011 2 20 4 

2012 2 15 4 

2013 2 7 2 

2014 9 36 10 

2015 13 36 16 

2016 14 48 24 

2017 28 66 22 

2018 23 120 42 

2019 42 150 54 

2020 90 332 107 
 

Quelle: Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt 

 

Wölfe in Mecklenburg-Vorpommern 

 

Monitoring-

Jahr 

Wolfsrudel Wolfspaare Einzelwölfe 

2007/2008   2 

2008/2009   2 

2009/2010   2 

2010/2011   2 

2011/2012   2 

2012/2013  1 1 

2013/2014  2  

2014/2015 2   

2015/2016 2 1  

2016/2017 3 1  

2017/2018 4 3 2 

2018/2019 5 4 1 

2019/2020 8 5 1 

2020/2021 

(vorläufig) 

15 1  

 

Quelle: Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern (www.wolf-mv.de) 

  



HINTERGRUND – UNTERZEICHNENDE VERBÄNDE  

 

 

Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern 

Der Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern vertritt rund 2000 landwirtschaftliche Betriebe als 

berufsständische Interessenvertretung. Präsident des Bauernverbandes ist Detlef Kurreck, der das 

Amt bereits in der zweiten Legislaturperiode seit 2016 bekleidet. Dr. Heike Müller, Sabine 

Firnhaber und Dr. Manfred Leberecht sind Vizepräsidenten. Der Bauernverband betreibt 

Agrarpolitik, ist parteipolitisch unabhängig und aktiver Partner der Kommunen. Er berät und 

unterstützt seine Mitglieder in fachlichen Belangen und bei der Wahrnehmung ihrer Interessen 

auf allen Ebenen der Politik und Verwaltung.  Leitsatz des Bauernverbandes ist die „Einheit der 
Vielfalt“. Er vertritt landwirtschaftliche Betriebe aller Größen, Produktionsrichtungen sowie 

Rechts- und Eigentumsformen und ist den Werten der Nachhaltigkeit, Innovation, des Tier-, 

Natur- und Umweltschutzes verpflichtet. 

 

 

Landesschaf- und Ziegenzuchtverband 

Der 1990 gegründete Landesschaf- und Ziegenzuchtverband Mecklenburg-Vorpommern e. V. ist 

die Interessenvertretung der Schaf- und Ziegenhalter sowie der Berufsschäfer des Landes. Er zählt 

240 Mitglieder, die mit ca. 41.700 Mutterschafen organisiert sind. In den 126 Herdbuchbeständen 

des Verbandes werden 5.012 Zuchttiere 29 verschiedener Rassen betreut (9 Fleischschaf-, 1 

Milchschaf-, 14 Landschaf- und 5 Ziegenrassen). Susanne Petersen ist die Vorsitzende des 

Verbandes, Ingo Stoll ihr Stellvertreter. Zu den Aufgaben des Landesschaf- und 

Ziegenzuchtverbandes zählt unter anderem die Beratung in allen Fragen der Haltung und Zucht, 

die Traditionspflege, Förderung der Schäferausbildung, die Leistungsprüfung in Feld und Station 

sowie die Herdbuchführung. Kör- und Prämierungsveranstaltungen, Auktionen, Ausstellungen, 

Hütewettbewerbe und Schaf- und Ziegentage werden regelmäßig vom Verband organisiert. 

 

 

RinderAllianz 

Die RinderAllianz ist ein Unternehmen in der Rinderzucht mit den Schwerpunkten 

Spermaproduktion und -verkauf, Besamungsservice, Zucht-, Nutz- und Schlachtviehvermarktung. 

Sie bündelt die Kompetenzen der Zuchtgebiete des Rinderzuchtverbandes Mecklenburg-

Vorpommern e.G. (RZMV e.G.) und des Rinderzuchtverbandes Sachsen-Anhalt eG (RSA e.G.). 

Aufsichtsratsvorsitzender der RinderAllianz ist Dr. Ingo Papstein. Die Hauptgeschäftsstelle der 

RinderAllianz befindet sich in Woldegk, zusammen mit der 250 Plätze umfassenden 

Besamungsstation zur Aufzucht und Haltung der Zuchtbullen, vorwiegend der Rasse Deutsche 

Holsteins. Insgesamt werden jährlich ca. 900.000 Spermaportionen vermarktet. Darüber hinaus 

engagiert sich das Unternehmen in der Jungzüchterarbeit und bietet Jungzüchterwettbewerbe 

und Schulungen für Milchrind- sowie Fleischrind-Jungzüchter. 

 

 

Milchkontroll- und Rinderzuchtverband 

Der Milchkontroll- und Rinderzuchtverband ist 2019 aus der Fusion des Landeskontrollverbandes 

für Leistungs- und Qualitätsprüfung Mecklenburg-Vorpommern eG und des 

Rinderzuchtverbandes Mecklenburg-Vorpommern e.G. hervorgegangen. Hartmut Subklew ist 

Vorstandsvorsitzender des MRV. Gemeinsam mit den Tochterunternehmen MQD 

Qualitätsprüfungs- und Dienstleistungsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH und 

RinderAllianz GmbH, bietet der Verband den rinderhaltenden Betrieben ein breites Spektrum an 

Dienstleistungen. Dazu gehörten Milch- und Fleischrindzucht, Laboranalytik, Milchkontrolle, 

Milchgüteprüfung, Besamung, Rindervermarktung, Agrarproduktehandel und Beratung.  



Verband der Pferdezüchter MV 

Unser Pferdezuchtverband betreut neben dem Mecklenburger Warmblut, dessen Geschichte bis 

ins 14. Jahrhundert reicht, eine Vielzahl von Pony-, Kleinpferde- und sonstigen Rassen. Präsident 

des Verbandes der Pferdezüchter MV ist Jörg Hasselmann, die Geschäftsführung und Zuchtleitung 

hat Karoline Gehring inne. Der Verband fördert Pferdezucht und -haltung, widmet sich dem 

Tierschutz, dem Natur- und Umweltschutz sowie der ideellen Pflege des Kulturgutes „Pferd“ im 
Bewusstsein der Menschen.  

 

 

Arbeitskreis Jagdgenossenschaften und Eigenjagden (AJE) 

Der AJE Mecklenburg-Vorpommern vertritt die Interessen der Jagdrechtsinhaber – der 

Grundeigentümer im ländlichen Raum unter dem Vorsitz von Christa-Maria Wendig. Vorrangiges 

Ziel des AJE ist der Erhalt des Jagdrechtes als Bestandteil des Eigentums am Grund und Boden. 

Hierfür unverzichtbar sind nach Ansicht des AJE eine flächendeckende Bejagung, der Erhalt eines 

artenreichen, angepassten Bestandes wildlebender Tiere, eine nachhaltige Jagdnutzung als 

natürlichste Nahrungsmittelerzeugung, die Wahrnehmung des Jagdrechtes durch die Beteiligung 

der Grundeigentümer an der Abschussplanerstellung und an der Hegepflicht sowie angemessene 

Einnahmen aus der Jagdnutzung. Diese Ziele werden durch den AJE gegenüber der Öffentlichkeit, 

Behörden, Regierung und Parlamenten, Medien, Verbänden, der Wirtschaft, Jagdausübenden und 

Jagdkritikern vertreten.  

 

 

Biopark e.V. Ökologischer Landbau 

Der ökologische Anbauverband Biopark e.V. wurde 1991 in Mecklenburg-Vorpommern gegründet 

und ist bundesweit aktiv. Den Vorsitz hat Jens Rasim inne, Peter-Christian Jantzen und Stefan Puls 

sind seine Stellvertreter. Biopark-Betriebe wirtschaften vorrangig in Naturschutzgebieten. Mit 

dem Projekt "Landwirtschaft für Artenvielfalt" engagieren sich Biopark-Mitglieder über die 

ökologische Wirtschaftsweise hinaus für die Erhaltung und sogar Steigerung der Artenvielfalt im 

Grünland, auf dem Acker und in anderen Landschaftselementen. Sie erbringen zusätzliche 

Naturschutzleistungen für bestimmte Zielarten. 

 

Land schafft Verbindung MV 

„Land schafft Verbindung MV“ ist eine Gruppe von Landwirten aus Mecklenburg-Vorpommern, 

die sich im Herbst 2019 zu einer Facebook-Gruppe zusammengefunden haben, um einen großen 

Aktionstag am 22. Oktober 2019 mit Demonstrationen im gesamten Bundesgebiet zu gestalten. 

Die Bewegung ist parteineutral und verbandsneutral, arbeitet jedoch eng mit dem Bauernverband 

MV zusammen. Vertreten sind Landwirte aus allen Bereichen der Landwirtschaft.  

Zu den zentralen Forderungen der Initiative „Land schafft Verbindung gehört ein 

gesellschaftliches Miteinander beim Umwelt- und Tierschutz auch in finanzieller Hinsicht, eine 

Reduzierung des landwirtschaftlichen Flächenverbrauchs, eine Binnendifferenzierung innerhalb 

der roten Gebiete, eine klare Herkunftskennzeichnung für landwirtschaftliche Produkte sowie 

eine Reduktion des bürokratischen Aufwands für Landwirte.   



HINTERGRUND – ZAUN ZUR WOLFSABWEHR  
 

Der Zaun soll wirkungsvoll vor dem Eindringen von Wölfen auf die Weidefläche schützen. Das 

Überwinden dieser Umfriedungen ist situationsabhängig und kann auf unterschiedlichste Art und 

Weise erfolgen: durch Übersprung, überklettern, durchschlupfen oder untergraben. 

Der wolfsabweisende Elektrozaun 

• Muss mindestens eine Höhe von 90 cm haben 

• Die unterste, stromführende Reihe an den Pfählen darf maximal 20 cm über der 

Bodenoberfläche verlaufen  

• weitere stromführende Reihen müssen bis zu einer Höhe von 60 cm am Pfahl einen 

Maximalabstand von 20 cm zueinander haben  

• Somit ergibt sich eine minimale Anforderung von vier Reihen im Abstand von 

20 / 40 / 60 / 90 cm 

• Um Bodenunebenheiten auszugleichen, sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich, wie 

eine Verkürzung des Pfahlabstandes oder ein vertikaler Drahtvorhang 

• Die Zäune müssen permanent unter Strom stehen, auch wenn keine Tiere auf der Weide 

stehen, damit der Wolf den Respekt vor den Elektrozäunen nicht verliert 

• Stahltore müssen im unteren Bereich dicht geschlossen sein und entweder zusätzlich 

elektrifiziert oder mit einem Untergrabeschutz wie z. B. Betonspalten versehen werden.  

Der mobile Elektrozaun 

• Netzzäune sollten nicht länger als 2.000 Meter sein 

• Es wird empfohlen, die Zauntrasse vorher frei zu mähen 

• Netze sollten auf keinen Fall längere Zeit oder gar dauerhaft am gleichen Standort 

verbleiben – ein Einwachsen der Netze ist auf jeden Fall zu vermeiden 

• Netze müssen eine bauartbedingte Höhe von mindestens 90 cm haben und mindestens 

vier stromführende Litzenreihen, mit maximalen Abständen enthalten.  

• Für zusätzliche Sicherheit werden Netzhöhen bis 120 cm empfohlen. Das Handling für 

eine Person ist allerdings bei höheren Netzen deutlich erschwert 

• vierreihige Litzenzäune (20, 40, 60, 90 cm) bieten die gleiche Hütesicherheit wie 

Elektrozaunnetze gleicher Höhe  

• Für zusätzliche Sicherheit werden Höhen bis 120 cm empfohlen, dann mit mindestens 5 

Reihen 

• Für eine optimale Wolfsabwehr sollte an jeder Stelle des Zaunes eine Spannung von 

mindestens 4.000 Volt (bei sehr trockenen Bodenverhältnissen 5.000 Volt) vorhanden sein 

• Dadurch soll gewährleistet werden, dass auch unter sich schnell ändernden Bedingungen 

(z. B. bei einem Regenschauer oder ein Baum fällt auf den Zaun), eine sichere 
Zaunspannung von 2.000 Volt aufrechterhalten wird 

• Dies ist durch tägliche Kontrolle mittels Zaunprüfer sicher zu stellen 

 

 

Quelle: DLG e.V. 

  



STATEMENTS WEITERER UNTERSTÜTZER DES POSITIONSPAPIERES 
 

 

Dr. Holger Vogel 

Leitender Veterinärdirektor,  

Fachtierarzt für Öffentliches Veterinärwesen  

Präsident der Landestierärztekammer Mecklenburg-Vorpommern 

 
„Die Landestierärztekammer sieht die unkontrollierte Ausbreitung der Wolfspopulation in 

Mecklenburg-Vorpommern mit Besorgnis im Hinblick auf den Tierschutz aber auch im Hinblick auf 

den Schutz der Menschen. Meldungen über das Zusammentreffen von Wölfen und Menschen in 

besiedelten Gebieten häufen sich. Es ist nur eine Frage der Zeit, dass Wölfe auf der Suche nach 

Beute und neuen Revieren zunehmend ihre natürliche Scheu vor Menschen verlieren.  

Die Landestierärztekammer appelliert an die Verantwortlichen, den Schmerzen, Leiden und 

Schäden der Tiere in Weidehaltungen endlich Beachtung zu geben und den Aspekt des 

Tierschutzes auch im Hinblick auf die Wölfe selbst im Rahmen des Wolfsmanagements in die 

Abwägung einzubeziehen.“  

 

 

Prof. Dr. Sven Herzog  

Lehrstuhlinhaber für Wildökologie und Jagdwirtschaft  

der Technischen Universität Dresden 

 

„Die Konflikte haben durch den Anstieg der Wolfsbestände massiv zugenommen. Wir haben bei 

positiver Populationsentwicklung aber zunehmenden Konflikten definitiv ein 

Managementproblem. Wolfsmanagement hat die allererste Aufgabe, Konflikte zu verhindern. 

Und da müssen wir in Zukunft massiv dran arbeiten.  

Das Problem ist in Mitteleuropa zur Zeit, dass die Menschen selber relativ passiv sind. Die 

Prozesse werden durch Behörden und große Naturschutzverbände dominiert. Wir haben 

Managementpläne – sie geben aber fachlich nicht wirklich viel her, sie sind im Grunde 

bürokratische Werke. Sie sagen mir eher, wen ich fragen muss, um etwas tun zu können, als dass 

sie eine Handreichung geben, was in welcher Situation zu tun ist. Wir haben dadurch einen 

Prozess des Zuwartens und „Schauen-was-passiert“.  
Das Risiko direkter Attacken durch den Wolf auf den Menschen ist zwar gering, aber nicht Null. Es 

steigt mit zunehmender Gewöhnung des Wolfes an den Menschen. Und das hat sehr viel damit zu 

tun, dass im Moment ein Totalschutz herrscht. Dadurch lernt der Wolf über Generationen und 

gibt an seine Welpen weiter, dass der Mensch relativ ungefährlich ist und das Beutemachen im 

menschlichen Umfeld – Stichwort kleine Huftiere – weniger gefährlich ist als ein Stück Rotwild 

oder Schwarzwild zu erlegen. Entscheidend ist die Aufrechterhaltung der Scheu gegenüber dem 

Menschen. Das ist der Kernpunkt, den wir im Wolfmanagement erreichen müssen. 

Die Politik agiert hier relativ unstet und richtet sich mehr nach einem vermeintlichen oder 

tatsächlichen gesellschaftlichen Mainstream und nicht unbedingt nach faktischen Grundlagen für 

wissensbasierte Entscheidungen.“ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Gemeinsame Forderungen der Verbände 

an die Umweltministerkonferenz  

 zu Weidetierhaltung und Wolf  
 

Die Weidetierhaltung in Mecklenburg-Vorpommern und ganz Deutschland ist durch den Wolf in 

Gefahr. Angesichts eines Wachstums der Wolfspopulation von mehr als 30 % pro Jahr und einer 

Steigerung der Rissvorfälle um 120 % in den vergangenen zwei Jahren in MV stehen zahlreiche 

Weidetierhalter unter enormer finanzieller und emotionaler Belastung.  

 

Um die Weidehaltung als wertvollen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt von Tieren und Pflanzen 

zu schützen, braucht es jetzt ein klares politisches Bekenntnis zum Schutz von Nutztieren, 

Wildtieren und dem Menschen vor dem Wolf. Der Bauernverband MV, der Landesschaf- und 

Ziegenzuchtverband MV, die RinderAllianz, der Milchkontroll- und Rinderzuchtverband, der 

Verband der Pferdezüchter MV, der ökologische Anbauverband Biopark, die Initiative „Land schafft 
Verbindung MV“ sowie der Arbeitskreis Jagdgenossenschaften und Eigenjagden fordern daher ein 
aktives Wolfsmanagement, klare Regeln zur Entnahme in Form eines praxisorientierten Leitfadens 

sowie die ausreichende Förderung von realitätsnahen Schutzmaßnahmen.  

 

Die extensive Weidehaltung von Rindern, Schafen, Ziegen und Pferden ist eine schützenswerte 

Haltungsform mit weitreichenden positiven Auswirkungen auf Artenschutz, Insektenvielfalt, 

Klimawandel und Landschaftspflege. Viele Landschaftstypen wie das Grünland an der 

Mecklenburger Seenplatte und im Spreewald, Salzgraswiesen an der Ostsee oder Deiche an der 

Nordsee und Almwiesen können nur durch die Beweidung mit Wiederkäuern erhalten werden. 

Nachweislich ist eine Beweidung zudem für den Artenschutz effektiver als eine reine Mahd. Die 

Tiere halten die Landschaft offen, was Wiesenbrütern wie Braunkehlchen zugutekommt. Zusätzlich 

ist Dung ein perfektes Biotop für Insekten, die wiederum Nahrung für verschiedene Vogelarten sind. 

Auf extensiv beweideten Flächen wachsen seltene Pflanzen, auch bestimmte Orchideenarten. 

Außerdem trägt extensive Beweidung zur Kohlenstoffspeicherung im Boden bei, was dem 

Klimawandel entgegenwirkt.  

 

Wird der unkontrollierten Ausbreitung des Wolfes nicht wirkungsvoll Einhalt geboten, ist die 

Weidehaltung als artgerechte Form der Tierhaltung in ihrer Existenz bedroht. Unter diesen 

Voraussetzungen können die Tiere bereits jetzt in vielen Regionen nicht mehr ganzjährig auf der 

Weide gehalten werden und dort ihre natürlichen Verhaltensweisen – im Herdenverband mit 

Kälbern, Fohlen, Lämmern und Zicklein an der Seite der Muttertiere – ausleben. Dies stellt nicht nur 

eine massive Einschränkung der artgerechten Haltung in allen Betrieben dar, sondern bedroht 

zusätzlich den Status der ökologisch wirtschaftenden Unternehmen, wenn die entsprechenden 

Vorgaben nicht eingehalten werden können.  

 

Die für die Artenvielfalt wichtige Weidetierhaltung in Deutschland kann nur erhalten bleiben, wenn 

es ein effektives Wolfsmanagement gibt!  

  



POSITIONEN & FORDERUNGEN 
 

Aktives Wolfsmanagement 

Wir begrüßen die Ergänzung des Bundesnaturschutzgesetzes um den § 45a. Die neu eingeführte 

Entnahmemöglichkeit ist ein richtiger Schritt zum Schutz der Weidetiere vor weiteren Übergriffen. 

Was wir aber dringend brauchen, sind klare Ausführungshilfen – in Form von Wolfsverordnungen, 

Managementplänen oder eines Leitfadens. Behörden und Personen, die über die Entnahme eines 

Wolfes entscheiden oder diese durchführen, brauchen Rechtssicherheit und 

Handlungsorientierung, damit Entnahmen zügig und zeitnah erfolgen. Regelmäßige Klagen gegen 

Entnahmeentscheidungen, Bedrohungen und Störversuche eines ordnungsgemäßen Monitorings 

dürfen notwendige Eingriffe zum Schutz der Weidetiere nicht verhindern. Praxis und Verwaltung 

bedürfen einer vertrauensvollen Zusammenarbeit.  

 

Praxisgerechter Leitfaden zur Wolfsentnahme 

Ein Leitfaden, der die Regelungen in §§ 45,45a BNatSchG konkretisieren und Hinweise an die 

zuständigen Behörden zur Wolfsentnahmeprüfung geben soll, ist vom Grundsatz her sinnvoll und 

nötig. Der Entwurf zum „Praxisleitfaden zur Erteilung artenschutzrechtlicher Ausnahmen“ (Stand 
04/2021) ist mit mehr als 60 Seiten jedoch viel zu umfangreich und praxisfern. Zur 

Entnahmeprüfung wird eine solche Menge an Dokumentationen, Abwägungen und Monitoring-

Handlungen gefordert, dass fraglich ist, ob die Behörden mit der vorhandenen Personalausstattung 

überhaupt zeitnah und effektiv Entscheidungen treffen können. Eine Entnahmeprüfung und  

-bescheidung muss von Amts wegen, alternativ aber selbstverständlich auch durch Antrag eines 

betroffenen Weidetierhalters erfolgen. Es ist nicht nachvollziehbar, warum ein betroffener 

Weidetierhalter nur eine Bürgeranfrage stellen darf, aber keinen Antrag auf Entnahme.  

 

Eine Entnahme soll nach bisheriger Ausgestaltung scheitern, wenn die betroffenen Weidetierhalter 

zwar den ordnungsgemäßen Wolfsschutz nach der Förderrichtlinie Wolf, nicht aber den 

empfohlenen Herdenschutz des BfN aufweisen. Bei Schafen würde dies beispielsweise eine 

Zaunhöhe von 1,20 Meter statt 0,90 Meter bedeuten. Diese Bedingungen berücksichtigen in keiner 

Weise die örtlichen und betrieblichen Gegebenheiten und Möglichkeiten des Herdenschutzes und 

sind praxisfremd. Zudem widersprechen sie dem vom Land Mecklenburg-Vorpommern definierten 

Grundschutz, nach dem ein 90 cm hoher, stromführender Zaun ausreicht. Die Forderung nach 

immer höheren Zäunen konterkariert darüber hinaus den Ansatz von § 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1 

BNatSchG, wonach durch eine Wolfsentnahme „ernste“ Schäden verhindert werden sollen. Seit 
2018 haben sich die Wolfsübergriffe und auch die durch sie verursachten Tierschäden jährlich 

verdoppelt, allein 2020 gab es über 400 getötete bzw. verletzte Tiere in Mecklenburg-

Vorpommern. 

 

Durch die negative Beurteilung der Festzäune wird insbesondere die Situation der Hobbyhalter 

missachtet. Dieser Absatz sollte gestrichen werden. Der nach § 45a Abs. 2 BNatSchG erforderliche 

„zeitliche Zusammenhang“ ist aus unserer Sicht zu kurz bemessen. Hier sollte sich an der aktuellen 
Rechtsprechung des OVG Niedersachsen zur Wolfsentnahme orientiert werden. 

 

Für weitere Forderungen und Anmerkungen verweisen wir auf die Stellungnahme des Deutschen 

Bauernverbandes zum Entwurf des Leitfadens. Darin wird u.a. klar dargelegt, dass der Leitfaden 

von dem Bestreben gekennzeichnet ist, die rechtlichen Möglichkeiten zur Entnahme deutlich 

einzuschränken und damit den Willen des Gesetzgebers auszuhöhlen. Tatsächlich eröffnet das 

BNatSchG die Entnahme des ganzen Wolfsrudels, wenn die Nutztierrisse nicht aufhören und die 

Kausalität nicht mit einem Wolf herzustellen ist. Im Leitfaden erwähnt wird jedoch lediglich die 

Option zur Entnahme einzelner Wölfe. 

  



Aufnahme des Wolfes ins Jagdrecht 

Der kürzlich bekannt gewordene Fall der von Wölfen bedrohten polnischen Waldarbeiter und der 

Umstand, dass sich diese Wölfe augenscheinlich durch Abfälle in den Ortschaften ernährten, legt 

nahe, dass die Wölfe möglicherweise die Scheu vor Menschen verloren haben. Wölfe sind nur in 

den Ländern scheu, in denen sie bejagt werden. Ohne Bejagung werden sie sich zunehmend in 

besiedelten Gebieten aufhalten, da sie dort im Regelfall den geringsten Aufwand bei der 

Nahrungsmittelsuche betreiben müssen. Wir fordern eine Aufnahme des Wolfes ins Jagdrecht, um 

Handlungsoptionen für die Milderung der Konflikte zwischen Weidetierhaltung und Wolf zu 

eröffnen. 

 

Transparenz bei Wolfsdaten 

Rissvorfälle, die Zuordnung zu Wölfen und Rudeln sowie die Überwindung von 

Herdenschutzmaßnahmen sollten für alle transparent zugänglich sein. Wir fordern eine öffentlich 

einsehbare Datenbank zu Wolfsdaten.  

 

Voraussetzung für Entnahme durch Umsetzung der FFH-Richtlinie 

Wir fordern eine 1:1 Umsetzung der FFH-Richtlinie im Bundesnaturschutzgesetz. Die Aufnahme des 

Art. 16 Abs. 1 Buchstabe e) ist erforderlich, „um unter strenger Kontrolle, selektiv und in 
beschränktem Ausmaß die Entnahme einer begrenzten und von den Behörden spezifizierten Anzahl 

von Exemplaren zu erlauben.“ Wir wissen, dass diese Regelung alleine nicht für eine erweiterte 
Entnahme ausreicht, aber sie ist die grundlegende Voraussetzung, um die Entnahme mit 

ergänzenden Begründungen zu ermöglichen.  

 

Anpassung der FFH-Richtlinie 

Weiterhin halten wir eine Anpassung der FFH-Richtlinie für notwendig, zumindest aber die 

Umstufung des Wolfes von Anhang IV in Anhang V. Die Listen der FFH-Richtlinie von 1992 spiegeln 

nicht die zwischenzeitlich positive Entwicklung des europaweiten Wolfsbestandes wider. „Die FFH-

RL wurde zu einem Zeitpunkt formuliert, als weder Ansiedlung, Ausbreitung noch die Dimension 

der Auswirkungen allen Vertragspartnern völlig klar waren“ (N. Schoof, Der Wolf in Deutschland, 
in: Naturschutz und Landschaftsplanung, Januar 2021).  

 

Feststellung des günstigen Erhaltungszustandes und Einführung einer Bestandsobergrenze 

Aktuell gibt es in Mecklenburg-Vorpommern 15 Wolfsrudel, einige Wolfspaare und immer wieder 

durchziehende Einzelwölfe. Deutschlandweit waren es laut Bundesamt für Naturschutz im 

Monitoringjahr 2019/2020 insgesamt 128 Wolfsrudel, 35 Wolfspaare und 10 sesshafte Einzeltiere. 

Der Wolf hat hier keine natürlichen Feinde, so dass sich der Bestand ohne Regulierung weiter rasant 

entwickeln wird. Laut Weltnaturschutzunion IUCN steht der Wolf nicht auf der Roten Liste. Die 

inzwischen in Deutschland erreichte Wolfsdichte und die jährlich um ca. 30 % steigende Population 

sind aus unserer Sicht Grund genug, um den günstigen Erhaltungszustand für Deutschland 

festzustellen. Wir bitten Sie daher, die Bundesregierung unverzüglich zu Maßnahmen zur 

Feststellung dieses Zustandes aufzufordern. Es müssen zudem regionale Bestandsobergrenzen 

diskutiert werden, die innerhalb des rechtlichen Rahmens „günstiger Erhaltungszustand“ 
Bundesländern mit hohen Wolfsvorkommen ein aktives Wolfsmanagement ermöglichen.  

 

Flächendeckender, vorbeugender Herdenschutz 

In ganz Deutschland kann zu jeder Zeit ein Wolf auftreten und Schaden verursachen. Insbesondere 

der junge und unerfahrene Wanderwolf taucht plötzlich auf und trifft auf ungeschützte Tiere. Wir 

brauchen einen flächendeckenden, vorbeugenden Herdenschutz als Prävention in ganz 

Deutschland. Maßnahmen dürfen nicht auf bestimmte Gebiete begrenzt, Förderung, Beratung und 

Aufklärung nicht erst nach erfolgten Übergriffen durch den Wolf gewährt werden. 

 

 



Praxisnahe Anpassung eines zumutbaren Herdenschutzes 

Deichschafhaltung stellt andere Ansprüche als Almbeweidung. Wanderschafhaltung unterliegt 

anderen Bedingungen als eine kleinflächige Obstwiese. Und nicht auf jeder Weide ist ein 

Herdenschutzhund einsetzbar. Die Durchführung der Herdenschutzmaßnahmen setzt unbedingt 

die Kenntnis der betrieblichen und örtlichen Gegebenheiten voraus. Formale Forderungen haben 

sich oft als praxisfremd erwiesen. Insbesondere dort, wo diese nicht zumutbar oder umsetzbar sind, 

sollte generell die gute fachliche Praxis beim Zaunbau ausreichen, um im Falle eines Rissschadens 

eine Entschädigung zu erhalten. Dadurch würde auch ein „Zuzäunen“ der Landschaft verhindert 
werden. 

Herdenschutzhunde verursachen bei der Bewachung der Herden Lärm und damit eine Belastung 

der Anwohner. Hier sind Konflikte vorprogrammiert und der Herdenschutz sollte klar als 

Maßnahme des öffentlichen Interesses benannt und bei Streitigkeiten vorrangig behandelt werden. 

 

Lösungsstrategien für Wildtiere  

Das massive Aufrüsten der Zäune sorgt für zahlreiche Verluste von Wildtieren wie Igeln, Hasen, 

Kröten und Rehen. Wo früher ein bis zwei Litzen gespannt waren und Wildtiere problemlos 

passieren konnten, erstrecken sich jetzt „Mauern“ aus engmaschigen Netzen oder Litzenzäunen 
mit geringen Abständen. Die Zäune an sich, aber speziell auch die Stromführung dieser, sorgen für 

ein hohes letales Risiko. Die Entsorgung der verendeten Tiere ist emotional belastend und 

verursacht genauso wie die gegebenenfalls anfallende tiermedizinische Versorgung der Wildtiere 

Kosten, deren Übernahme zu Lasten der Weidetierhalter geht. Wir fordern neben einer Regelung 

bezüglich der Kostenübernahme praxistaugliche Lösungsmöglichkeiten, wie der Verlust von 

Wildtieren als „Kollateralschaden“ zukünftig verhindert oder zumindest gemindert werden kann. 
 

Finanzielle Entlastung und Förderung der Weidetierhalter 

Schutzmaßnahmen wie spezielle Zäune bedeuten für die Tierhalter eine erhebliche zusätzliche 

Arbeitsbelastung, die mit hohen Kosten verbunden ist. Die geforderten Zäune verlangen mehr 

Kontrollen, Reparaturen und Mäh-Arbeiten, damit der Strom ungehindert fließen kann. Die 

Unterhaltskosten für Herdenschutzhunde, die sich laut Kuratorium für Technik und Bauwesen in 

der Landwirtschaft (KTBL) auf rund 1700 Euro pro Tier und Jahr belaufen, müssen von den Haltern 

in fast allen Bundesländern allein getragen werden. Wir brauchen dringend eine Entlastung der 

Betriebe und eine Förderung der laufenden Kosten. Der GAK-Rahmenplan des Bundesministeriums 

für Ernährung und Landwirtschaft für investive und laufende Kosten sollte als Möglichkeit zur 

finanziellen Entlastung der Länder geprüft werden. Mittel zum Ausgleich der Mehraufwendungen 

dürfen jedoch nicht zulasten vorhandener Förderprojekte für Weidetierhalter gehen.  

 

Umfassende Entschädigung bei Wolfsrissen  

Kommt es zu einem bestätigten Wolfsriss, erhalten Tierhalter bislang nur eine Entschädigung in 

Höhe des Marktwertes der Tiere. Auch Folgeschäden sollten entschädigt werden. Besonders 

eindrücklich lässt sich dies am Beispiel von Rissschäden bei Jungtieren aus der Mutterkuhhaltung 

verdeutlichen. Für die oft wenige Tage alten Kälber gibt es keinen Markt und damit keinen Zeitwert. 

Der Ausgleich muss sich daher am Ertragsschaden orientieren, der dem Landwirt durch den Verlust 

des Kalbes entsteht. Neben der Mutterkuhhaltung muss auch die Weidehaltung von Milch-Kühen 

und deren Nachzuchten Berücksichtigung finden. Darüber hinaus sollten Rinder, Pferde und 

Alpakas als mögliche Beutetiere des Wolfes eingestuft werden. 

 

Klärung der Haftung für Schäden durch aufgeschreckte Weidetiere 

Ausbruchssichere Zäune gibt es nicht, wenn der Wolf eine Herde in Panik versetzt. Wenn von 

Wölfen aufgeschreckte Tiere aus ihren Weiden ausbrechen und es dadurch zu Verkehrsunfällen mit 

Verletzten oder gar Toten kommt, muss geklärt sein, wer für die Schäden haftet. Wird der 

landwirtschaftliche Betrieb dafür haftbar gemacht, kann dies schnell den wirtschaftlichen Ruin 



bedeuten. Ebenso müssen weitere Probleme und Kosten der Herdenbeunruhigung wie 

Minderleistungen und erhöhte Managementkosten berücksichtigt werden. 

 

Nach unserem Verständnis ist es Aufgabe der Politik, die Gesetzgebung an die sich ändernden 

tatsächlichen Verhältnisse anzupassen. Gesellschaftliche Akzeptanz für den Wolf bedeutet 

gesellschaftliches Eintreten für vom Wolf verursachte Schäden. Bitte enttäuschen Sie nicht unser 

Vertrauen in ein angemessenes und notwendiges Handeln der Politik.  

 

Helfen Sie, damit die artgerechte Weidetierhaltung in Deutschland wieder eine Zukunft hat! 
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